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Leitsatz 
1. Ergibt die auf dargelegte Gründe beschränkte Prüfung der Beschwerde (§ 146 Abs. 4 Satz 
3 und 6 VwGO), dass der angegriffene Beschluss unter Verstoß gegen § 108 Abs. 1 Satz 1  
VwGO und Art. 103 Abs. 1 GG zustande gekommen ist, so hat das Beschwerdegericht 
umfassend zu prüfen, ob vorläufiger Rechtsschutz nach allgemeinen Maßstäben zu 
gewähren ist, ohne dass es darauf ankommt, ob der Gehörsverstoß sich auch nach der 
Rechtsauffassung des Beschwerdegerichts auf eine entscheidungserhebliche Tatsache 
bezieht (Fortführung von VGH Baden-Württemberg, Beschluss vom 27.02.2014 - 8 S 
2146/13 -, VBlBW 2015, 78). 
 
2. Der Beschluss zur Übertragung des Rechtsstreits auf den Einzelrichter muss vor der 
Sachentscheidung durch den Einzelrichter wirksam werden. 
 
3. Zur Frage der Anwendbarkeit von § 54 Abs. 1 Nr. 1a AufenthG im Licht von Art. 13 ARB 
1/80 (offengelassen). 
 
4. Dem Kriterium der Rechtstreue im Sinne des § 53 Abs. 2 AufenthG kommt keine neue, 
eigenständige Bedeutung im Rahmen der gesetzlich geforderten Gesamtabwägung zu.  
 
5. Die Rechtmäßigkeit einer Ausweisung hängt nicht von der rechtmäßigen Bestimmung der 
Länge der Befristung  des aus ihr folgenden Einreise- und Aufenthaltsverbots ab, wobei diese 
Entscheidung entgegen dem Wortlaut des § 11 Abs. 3 Satz 1 AufenthG eine gebundene 
Entscheidung ist. 
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VGH Baden-Württemberg Beschluss  vom 07.04.2016 11 S 393/16 
Vorinstanz VG Stuttgart (Az. 6 K 5836/15 ) 

 
 Vorblatt mit Leitsatz    VENSA-Blatt ohne Leitsatz 



 
11 S 393/16 
 
 
 
 
 
 

VERWALTUNGSGERICHTSHOF 
BADEN-WÜRTTEMBERG 

   
 B e s c h l u s s   

    
In der Verwaltungsrechtssache 
 
 
 
 

-  Antragsteller  - 
-  Beschwerdeführer  - 

prozessbevollmächtigt: 
 
 
 

gegen 
 

Land Baden-Württemberg, 
vertreten durch das Regierungspräsidium Stuttgart, 
Ruppmannstraße 21, 70565 Stuttgart, Az:  
 

-  Antragsgegner  - 
-  Beschwerdegegner  - 

 
 
wegen Ausweisung 
hier: Antrag nach § 80 Abs. 5 VwGO 
 
 
 
hat der 11. Senat des Verwaltungsgerichtshofs Baden-Württemberg durch den 
Vorsitzenden Richter am Verwaltungsgerichtshof Funke-Kaiser, den Richter 
am Verwaltungsgerichtshof Dr. Beichel-Benedetti und den Richter am Verwal-
tungsgerichtshof Dr. Hoppe 
 
am 11. April 2016 
 
beschlossen: 
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Die Beschwerde des Antragstellers gegen den Beschluss des Verwaltungsge-
richts Stuttgart vom 9. Februar 2016 - 6 K 5836/15 - wird zurückgewiesen. 
 
Der Antragsteller trägt die Kosten des Beschwerdeverfahrens.  
 
Der Streitwert für das Beschwerdeverfahren wird auf 5.000,-- EUR festge-
setzt.  
 
 

Gründe 
 

Die zulässige, insbesondere fristgerecht erhoben und begründete Beschwer-

de (vgl. §§ 146 Abs. 4 Sätze 1 bis 3, 147 Abs. 1 VwGO), hat keinen Erfolg. 

Zwar zieht die Beschwerde mit den dargelegten Gründen (vgl. § 146 Abs. 4 

Satz 6 VwGO) die angegriffene Entscheidung, mit der es das Verwaltungsge-

richt abgelehnt hat, die aufschiebende Wirkung der Klage des Antragstellers 

gegen eine für sofort vollziehbar erklärte Ausweisungsverfügung wiederher-

zustellen und gegen die ebenfalls verfügte Abschiebungsandrohung anzuord-

nen, erfolgreich in Zweifel (I.). Jedoch erweist sich der Beschluss im Ergebnis 

als zutreffend (II.). 

 

I. 1. Das Verwaltungsgericht hat u.a. entschieden, dass der Antragsgegner 

hinsichtlich des Antragstellers eine zutreffende Gefährdungsprognose gestellt 

habe. Dabei sei das zur Ausweisung führende Strafurteil ausführlich ausge-

wertet worden. Unter anderem heißt es in dem angegriffenen Beschluss:  

 

„Nach den Feststellungen des Landgerichts Stuttgart … habe der 
Antragsteller am Tatabend ein Einhandmesser in der Hosentasche 
mit sich geführt. Das hinter dem Rücken versteckt gehaltene und 
deshalb von Tatopfer nicht erkennbare Messer habe er aus nichti-
gem Anlass heimtückisch eingesetzt und es dem Tatopfer wuchtig in 
den Oberbauch gestoßen.“ 

 

Mit der Beschwerde wird hiergegen geltend gemacht, dass der Antragsgegner 

und das Verwaltungsgericht dem Antragsteller das Tatmerkmal der Heimtücke 

vorwürfen. Das Landgericht habe den Antragsteller aber nicht wegen versuch-

ten Mordes, sondern wegen versuchten Totschlags verurteilt. 
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2. Mit diesem zutreffenden Vorbringen zieht die Beschwerde den angegriffe-

nen Beschluss erfolgreich in Zweifel, da der Sache nach ein Verstoß sowohl 

gegen § 108 Abs. 1 Satz 1 VwGO iVm. § 122 Abs. 1 VwGO als auch gegen 

Art. 103 Abs. 1 GG dargetan ist, der auch vorliegt.  

 

a) Gemäß § 108 Abs. 1 Satz 1 VwGO entscheidet das Gericht nach seiner 

freien, aus dem Gesamtergebnis des Verfahrens gewonnen Überzeugung. Ein 

Mangel bei der Sachverhalts- und Beweiswürdigung liegt u.a. dann vor, wenn 

die angegriffene Entscheidung auf einer aktenwidrigen Tatsachengrundlage 

basiert (BVerwG, Beschluss vom 23.12.2015 - 2 B 40.14 -, juris Rn. 53 

m.w.N.; VGH Bad.-Württ., Beschluss vom 12.07.2012 - 2 S 1265/12 -, NVwZ-

RR 2012, 778). Ein Verstoß gegen § 108 Abs. 1 Satz 1 VwGO durch eine 

Entscheidung aufgrund unzutreffender, aktenwidriger Tatsachengrundlage 

beinhaltet nach der ständigen Rechtsprechung des Bundesverwaltungsge-

richts zugleich einen Verstoß gegen den in Art. 103 Abs. 1 GG verbürgten 

Anspruch auf Gewährung rechtlichen Gehörs (BVerwG, Urteil vom 15.04.1997 

- 8 C 20.96 -, Buchholz 310 § 108 VwGO Nr 274 m.w.N.). 

 

b) Der angegriffene Beschluss verstößt davon ausgehend gegen § 108 Abs. 1 

Satz 1 VwGO und Art. 103 Abs. 1 GG, da mit ihm eine aktenwidrige Feststel-

lung zum entscheidungsrelevanten Sachverhalt getroffen wird. Das Verwal-

tungsgericht geht davon aus, dass die Feststellungen des Antragsgegner-

Vertreters im angegriffenen Bescheid vom 2. Oktober 2015 (dort S. 8 unten) 

zur heimtückischen Verwendung der Tatwaffe zutreffend seien und übernimmt 

diese auch für sich und die weitere Würdigung. Hingegen hat das Landgericht 

im seinem Strafurteil vom 21. Januar 2013 ein heimtückisches Handeln des 

Antragstellers mangels Arglosigkeit des Opfers ausdrücklich verneint (Urteils-

abdruck S. 15). Die zutreffende tatsächliche und rechtliche Erfassung der 

Straftat, die zu einer strafgerichtlichen Verurteilung geführt hat, die wiederum 

der Ausgangspunkt einer Ausweisungsverfügung geworden ist, ist im Verfah-

ren des vorläufigen Rechtsschutzes gegen die Ausweisungsverfügung zwin-

gend zum entscheidungsrelevanten Sachverhalt zu rechnen.  
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II. 1. a) Ergibt die auf dargelegte Gründe beschränkte Prüfung des Beschwer-

degerichts (§ 146 Abs. 4 Satz 3 und 6 VwGO), dass die tragende Begründung 

des Verwaltungsgerichts die Ablehnung des Antrags auf Gewährung vorläufi-

gen Rechtsschutzes nicht rechtfertigt, hat es umfassend zu prüfen, ob vorläu-

figer Rechtsschutz nach allgemeinen Maßstäben zu gewähren ist (VGH Bad.-

Württ., Beschluss vom 14.03.2013 - 8 S 2504/12 -, VBlBW 2013, 384 m.w.N.). 

Dies gilt auch dann, wenn der angegriffene Beschluss - wie hier - unter Ver-

stoß gegen § 108 Abs. 1 Satz 1 VwGO und Art. 103 Abs. 1 GG zustande ge-

kommen und dies mit der Beschwerde geltend gemacht worden ist. Eine iso-

lierte Prüfung, ob der Gehörsverstoß sich auch nach der Rechtsauffassung 

des Beschwerdegerichts auf eine entscheidungserhebliche Tatsache bezieht 

und die angegriffene Entscheidung also auf dem Grundrechtsverstoß beruht, 

hat im Unterschied zum Berufungszulassungsverfahren, zur Beschwerde ge-

gen die Nichtzulassung der Revision und zum Revisionsverfahren (vgl. Sei-

bert, in: Sodan/Ziekow, VwGO, 4. Aufl. 2014, § 124a, Rn. 224) zu unterblei-

ben. Denn im Unterschied zu den genannten Verfahrensarten ist das Be-

schwerdeverfahren grundsätzlich unmittelbar auf die endgültige Entscheidung 

über das Rechtsschutzgesuch gerichtet (VGH Bad-Württ., Beschluss vom 

27.02.2014 - 8 S 2146/13 -, VBlBW 2015, 78; SächsOVG, Beschluss vom 

15.03.2016 - 3 B 302/15 -, juris, Rn. 7, BayVGH, Beschluss vom 19.01.2015 - 

10 C 14.1799 -, juris, Rn. 14). 

 

b) Mit der umfassenden Prüfung durch den Senat (unter 2.b)) wird auch der 

dem angegriffene Beschluss anhaftende Verstoß gegen § 5 Abs. 3 VwGO ge-

heilt.  

 

Die Kammer in der Besetzung von drei Richterinnen und nicht die Einzelrich-

terin wäre zur Entscheidung berufen gewesen, da der Beschluss über die 

Übertragung des Rechtsstreits auf die Berichterstatterin als Einzelrichterin 

zum Zeitpunkt des Wirksamwerdens der Sachentscheidung selbst noch nicht 

wirksam geworden war. 

 

aa) Nach § 5 Abs. 3 Sätze 1 und 2 VwGO entscheidet die Kammer des Ver-

waltungsgerichts bei Beschlüssen außerhalb der mündlichen Verhandlung in 
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der Besetzung von drei Richtern. Nach § 6 Abs. 1 und Abs. 4 VwGO soll die 

Kammer den Rechtsstreit bei Vorliegen der Voraussetzungen des Absatzes 1 

Satz 1 durch Beschluss in der Regel einem ihrer Mitglieder übertragen. Der 

nicht anfechtbare Beschluss ist den Beteiligten in Anwendung von § 173 Satz 

1 VwGO iVm. § 329 Abs. 2 Satz 1 ZPO formlos mitzuteilen (BVerwG; Be-

schluss vom 15.10.2001 - 8 B 104.01 -, NVwZ-RR 2002, 150; Stel-

kens/Clausing, in: Schoch/Schneider/Bier, VwGO, Stand: Mai 2010, § 6, Rn. 

46). Der Beschluss über die Übertragung des Rechtsstreits auf den Einzel-

richter erlangt Wirksamkeit mit seiner Bekanntgabe (BVerwG, Beschluss vom 

15.10.2001 - 8 B 104.01 -, NVwZ-RR 2002, 150; BFH, Beschluss vom 

10.08.1994 - II R 29/94 -, BFHE 175, 16; aA. <Übergabe an die Geschäfts-

stelle>: Kronisch, in: Sodan/Ziekow, VwGO, 4. Aufl. 2014, § 6, Rn. 83), wobei 

teilweise vertreten wird, dass es auf den Beginn der Bekanntgabe durch die 

Hinausgabe der Entscheidung durch die Geschäftsstelle zur Post zum Zwecke 

der Bekanntgabe ankomme (VGH Bad.-Württ, Urteil vom 14.09.1993 - 14 S 

1312/93 -, ESVGH 44, 81). Von der - hier erheblichen - Wirksamkeit der Über-

tragung des Rechtsstreits auf den Einzelrichter - im Außenverhältnis - ist die 

für den Spruchkörper eintretende interne Bindung, die durch die dokumentier-

te Übergabe an die Geschäftsstelle eintreten dürfte (Funke-Kaiser, in: Bader 

u.a., VwGO, 6. Aufl. 2014, § 6, Rn. 12), zu unterscheiden. Jedenfalls ist ein 

gleichzeitiges Erlassen des Übertragungsbeschlusses und der Sachentschei-

dung durch den Einzelrichter unzulässig (Kronisch, in: Sodan/Ziekow, VwGO, 

4. Aufl. 2014, § 6, Rn. 84), da in diesem Fall die Bestimmung des gesetzli-

chen Richters aus der Perspektive der Beteiligten nicht mehr klar und eindeu-

tig möglich wäre. Der Beschluss zur Übertragung des Rechtsstreits auf den 

Einzelrichter muss vor der Sachentscheidung durch den Einzelrichter wirksam 

werden. 

 

Darüber hinaus kann eine spätere Bekanntgabe nicht zurückwirken; Entschei-

dungen des Einzelrichters, die dieser vor seiner wirksamen Bestellung trifft, 

sind auch dann nicht vom zuständigen Richter erlassen, wenn der Übertra-

gungsbeschluss nachfolgend bekannt gegeben wird (Stelkens/Clausing, in: 

Schoch/Schneider/Bier, VwGO, Stand: Mai 2010, § 6, Rn. 46; Funke-Kaiser, 

in: Bader u.a., VwGO, 6. Aufl. 2014, § 6, Rn. 12; aA. Geiger, in: Eyermann, 
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VwGO, 14. Aufl. 2014, § 6, Rn. 10; Gersdorf, in: Posser/Wolff, BeckOK 

VwGO, Stand: 01.07.2015, § 6, Rn. 18), weil es an einer gesetzlichen Anord-

nung der Möglichkeit fehlt, gerichtliche Beschlüsse rückwirkend wirksam wer-

den zu lassen.  

 

bb) Gemessen hieran war die Einzelrichterin zum Zeitpunkt der Übergabe des 

hier angegriffenen Beschlusses nicht zur Entscheidung berufen. Zunächst ist 

die Übergabe des Einzelrichterübertragungsbeschlusses vom 9. Februar 2016  

an die Geschäftsstelle nicht dokumentiert. Aus der Verfügung der Geschäfts-

stelle vom 11. Februar 2016 lässt sich entnehmen, dass neben der Endent-

scheidung auch der Beschluss über die Einzelrichterübertragung an die Betei-

ligen geschickt wurde („+je EZBs“). Auch ist dokumentiert, dass der angegrif-

fene Beschluss am 11. Februar 2016 bei der Geschäftsstelle eingegangen ist. 

Damit sind die beiden Beschlüsse zeitgleich - frühestens mit der Herausgabe 

der Beschlüsse an die Post (vgl. BVerwG, Urteil vom 26.01.1994 - 6 C 2.92 -, 

BVerwGE 95, 64) - wirksam geworden, was nach Vorstehendem dazu führt, 

dass eine Zuständigkeit der Einzelrichterin zum erheblichen Zeitpunkt nicht 

wirksam begründet worden ist. 

 

2. Die umfassende Prüfung des Antrags nach § 80 Abs. 5 VwGO durch den 

Senat ergibt, dass das Verwaltungsgericht diesen in der Sache zu Recht ab-

gelehnt hat.  

 

Zutreffend hat das Verwaltungsgericht den Antrag des Antragstellers dahin-

gehend aufgefasst, dass er auf die Wiederherstellung der aufschiebenden 

Wirkung der Klage des Antragstellers gegen die Ausweisung als Nr. 1 des 

Bescheids vom 2. Oktober 2015 (§ 80 Abs. 5 Satz 1 VwGO iVm § 80 Abs. 2 

Satz 1 Nr. 4 VwGO) und die Anordnung der aufschiebenden Wirkung dieser 

Klage gegen die Abschiebungsandrohung einschließlich der gesetzten Aus-

reisefrist (Nr. 3 und Nr. 4 des Bescheids; § 80 Abs. 5 Satz 1 VwGO iVm. § 80 

Abs. 2 Satz 2 VwGO, § 12 LVwVG) gerichtet ist. Nicht Gegenstand des Ver-

fahrens ist ausweislich des eindeutigen Antrags des Antragstellers im Schrift-

satz vom 10. März 2016 die Dauer der Befristung des Einreise- und Aufent-

haltsverbots. 
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Zutreffend hat das Verwaltungsgericht entschieden, dass die Anordnung der 

sofortigen Vollziehbarkeit der Ausweisung durch den Beklagten-Vertreter in 

einer den Anforderungen des § 80 Abs. 3 Satz 1 VwGO gerecht werdenden 

Weise begründet worden ist. 

 

Die vom Senat zu treffende umfassende Interessenabwägung nach § 80 Abs. 

5 Satz 1 VwGO unter Berücksichtigung der Erfolgsaussichten der Klage des 

Antragstellers fällt zu dessen Lasten aus. Der Klage kommen zum maßgebli-

chen Zeitpunkt der Entscheidung des Senats (vgl. BVerwG, Urteile vom 

30.07.2013 - 1 C 9.12 - BVerwGE 147, 261, Rn. 8 und vom 04.10.2012 - 1 C 

13.11 -, BVerwGE 144, 230, Rn. 16) weder gegen die Ausweisungsverfügung 

(a) noch gegen die Abschiebungsandrohung mit Ausreisefristsetzung (b) Er-

folgsaussichten zu. Darüber hinaus liegt auch das erforderliche besondere 

Vollzugsinteresse vor, das den Vollzug der Ausweisungsverfügung und der 

Abschiebungsandrohung vor Rechtskraft der Entscheidung im Hauptsache-

verfahren rechtfertigt (c). 

 

a) Die gegen den Antragsteller verfügte Ausweisung ist rechtmäßig ergangen. 

Ermächtigungsgrundlage für die Ausweisung ist § 53 Abs. 1 AufenthG i.V.m. 

§ 54 Abs. 1 Nr. 1 oder Nr. 1a AufenthG in der seit dem 17. März 2016 gelten-

den Fassung (Art. 1 des Gesetzes zur erleichterten Ausweisung von straffälli-

gen Ausländern und zum erweiterten Ausschluss der Flüchtlingsanerkennung 

bei straffälligen Asylbewerbern vom 11. März 2016, BGBl. I., S. 394). 

 

aa) Nach § 53 Abs. 1 AufenthG wird ein Ausländer ausgewiesen, dessen Auf-

enthalt die öffentliche Sicherheit und Ordnung, die freiheitliche demokratische 

Grundordnung oder sonstige erhebliche Interessen der Bundesrepublik 

Deutschland gefährdet, wenn die unter Berücksichtigung aller Umstände des 

Einzelfalles vorzunehmende Abwägung der Interessen an der Ausreise mit 

den Interessen an einem weiteren Verbleib des Ausländers im Bundesgebiet 

ergibt, dass das öffentliche Interesse an der Ausreise überwiegt. Dieser 

Grundtatbestand des neuen Ausweisungsrechts umreißt die Ausweisungs-

zwecke auf tatbestandlicher Ebene, die in § 54 AufenthG in vertypter und zu-

gleich gewichteter Form als Ausweisungsinteressen ausdifferenziert werden. 
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Ein Ermessen ist der Ausländerbehörde aufgrund des gesetzlichen System-

wechsels, hin zu einer gebundenen Entscheidung, nicht mehr eingeräumt 

(VGH Bad.-Württ., Urteil vom 13.01.2016 - 11 S 889/15 -, juris, Rn. 49; Bauer, 

in: Bergmann/Dienelt, Ausländerrecht, 11. Aufl., 2016, § 53 AufenthG, Rn. 5;  

Neidhardt, in: HTK-AuslR, § 53 AufenthG, Abs. 1, Stand 10.02.2016, Rn. 54 

ff.).  

 

Hier erfüllt das Verhalten des Antragstellers das besonders schwerwiegende 

Ausweisungsinteresse des § 54 Abs. 1 Nr. 1 AufenthG und - soweit mit Blick 

auf Art. 13 ARB 1/80 anwendbar - des § 54 Abs. 1 Nr. 1a AufenthG (1). Dem 

Ausweisungsinteresse gegenüberzustellen ist das Bleibeinteresse des An-

tragstellers nach § 55 AufenthG, das der Gesetzgeber ebenfalls vertypt und 

zugleich gewichtet, hat (2). Der Aufenthalt des Antragstellers gefährdet die 

öffentliche Sicherheit und Ordnung (3). § 53 Abs. 1 AufenthG verlangt davon 

ausgehend ein Überwiegen des Interesses an der Ausreise, im konkreten Fall 

in Form des Interesses an der Beendigung der Rechtsmäßigkeit des weiteren 

Aufenthalts, das unter Berücksichtigung aller Umstände des Einzelfalles im 

Rahmen einer umfassenden Verhältnismäßigkeitsprüfung festzustellen ist, 

wobei in die hierbei vorzunehmende umfassende und abschließende Abwä-

gung des Ausweisungsinteresses mit dem Bleibeinteresse die in § 53 Abs. 2 

AufenthG niedergelegten Umstände einzubeziehen sind (4). Auch die hier 

einschlägigen Vorgaben des § 53 Abs. 3 AufenthG werden durch die Auswei-

sungsverfügung beachtet (5). 

 

(1) Beim Antragsteller liegt ein besonders schwerwiegendes Ausweisungsin-

teresse nach § 54 Abs. 1 Nr. 1 AufenthG vor, da er wegen einer vorsätzlichen 

Straftat - nämlich wegen eines versuchten Totschlags in Tateinheit mit einer 

gefährlichen Körperverletzung - zu einer Jugendstrafe von mindestens zwei 

Jahren - nämlich drei Jahren und sechs Monaten - verurteilt worden ist. Damit 

lag beim Antragsteller auch nach der vom 1. Januar 2016 bis zum 16. März 

2016 geltenden Fassung des § 54 Abs. 1 Nr. 1 AufenthG ein besonders 

schwerwiegendes Ausweisungsinteresse vor. Dort war bei Verurteilung wegen 

einer vorsätzlichen Straftat zu einer Jugendstrafe von mehr als zwei Jahren 

ein besonders schwerwiegendes Ausweisungsinteresse typisiert worden. Je-
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denfalls diese erste Neufassung des § 54 Abs. 1 Nr. 1 AufenthG ist auch un-

beschadet der Anwendbarkeit des Art. 13 ARB 1/80 hier einschlägig. Denn 

der mit der grundlegenden Neuregelung des Ausweisungsrechts durch das 

Gesetz zur Neubestimmung des Bleiberechts und der Aufenthaltsbeendigung 

vom 27. Juli 2015 (BGBl. I, S. 1386) einhergehende Systemwechsel, weg von 

einer Ausweisung im Ermessenswege, hin zu einer zwar gebundenen, dafür 

aber anhand des Maßstabes der Verhältnismäßigkeit zu messenden, beinhal-

tet bei der gebotenen Gesamtbetrachtung keine neue Beschränkung in Sinne 

der Stand-Still-Klauseln des Assoziationsrechts (VGH Bad.-Württ., Urteil vom 

13.01.2016 - 11 S 889/15 - juris, Rn. 150). 

 

Mit der Verurteilung vom 21. Januar 2013 erfüllt der Antragsteller auch den 

Tatbestand des § 54 Abs. 1 Nr. 1a AufenthG, denn er ist wegen einer vorsätz-

lichen Straftat gegen das Leben zu einer Jugendstrafe von mindestens einem 

Jahr verurteilt worden und hat die Straftat mit Gewalt begangen. Es kann of-

fen bleiben, ob die Vorschrift des § 54 Abs. 1 Nr. 1a AufenthG auf den von 

Art. 13 ARB 1/80 begünstigten Personenkreis anwendbar ist oder sich die 

nachträgliche Einfügung eines ein besonders schwerwiegendes Ausweisungs-

interesse typisierenden Tatbestands als neue Beschränkung der Bedingungen 

für den Zugang zum Arbeitsmarkt im Sinne des Art. 13 ARB 1/80 darstellt, 

ohne dass dies durch zwingende Gründe des Allgemeininteresses gerechtfer-

tigt wäre (siehe zu dieser immanenten Schranke der Stand-Still-Klausel des 

Art. 13 ARB 1/80: EuGH, Urteil vom 07.11.2013 - C 225/12 - <Demir>, NVwZ-

RR 2014, 115 Rn. 40) mit der Folge, dass dieser Tatbestand außer Anwen-

dung zu bleiben hätte. Ebenso kann offen bleiben, ob die Einführung neuer 

Ausweisungsinteressen nach dem 1. Januar 2016 überhaupt um eine neue 

Beschränkung im Sinne der Stand-Still-Klauseln des Assoziationsrechts dar-

stellt oder mit Blick darauf, dass die verschiedenen Ausweisungsinteressen 

Teil der nach den § 53 Abs. 1 und 2 AufenthG geforderten Gesamtabwägung 

sind, deren Ausgang wiederum an § 53 Abs. 3 AufenthG zu messen ist, so-

weit eine Privilegierung nach Art. 14 ARB 1/80 vorliegt, eine Neugewichtung 

von Interessen und Belangen durch den Gesetzgeber vor Art. 13 ARB 1/80 

weitgehend unproblematisch erscheint. Denn in den Fällen, in denen durch 

eine strafrechtliche Verurteilung aufgrund einer Tat im materiellen Sinne meh-
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rere Tatbestände des § 54 AufenthG erfüllt werden, führt dies nicht zu einer 

typisierten Verstärkung des besonders schwerwiegenden Ausweisungsinte-

resses. Daher kommt es hier nicht darauf an, ob neben § 54 Abs. 1 Nr. 1 Auf-

enthG ein weiterer Tatbestand auf ein besonders schwerwiegendes Auswei-

sungsinteresse führt oder ob § 54 Abs. 1 Nr. 1a AufenthG bei Verurteilungen 

wegen Straftaten gegen das Leben im Verhältnis zu § 54 Abs. 1 Nr. 1 Auf-

enthG die speziellere Norm ist. 

 

(2) Dem Antragsteller kommt ein besonders schwerwiegendes Bleibeinteresse 

zu, da dieser im Zeitpunkt des Ergehens der Ausweisungsverfügung eine 

Niederlassungserlaubnis besitzt und sich seit mindestens fünf Jahren recht-

mäßig im Bundesgebiet aufgehalten hat (§ 55 Abs. 1 Nr. 1 AufenthG).  

 

(3) Der Aufenthalt des Antragstellers gefährdet die öffentliche Sicherheit und 

Ordnung im Sinne des § 53 Abs. 1 AufenthG. 

 

Die hohe vom Antragsteller ausgehende Wiederholungsgefahr folgt aus seiner 

hohen Aggressivität, die sich in dem der Ausweisung zugrunde liegenden 

Verbrechen das erste Mal aktenkundig manifestiert hat. Der Senat schließt 

sich den Ausführungen der 4. großen Jugendkammer des Landgerichts an, 

wonach bei der Tatbegehung aus nichtigem Anlass die hohe Hemmschwelle 

eines vorsätzlichen Tötungsdelikts überwunden worden ist. Daraus, dass der 

Anlass für die Tat und deren Ausführung in keinem auch nur im Ansatz nach-

vollziehbaren Verhältnis zueinander stehen, schließt auch der Senat darauf, 

dass beim Antragsteller erhebliche Persönlichkeitsmängel bestehen, die - 

weiterhin - Anlass zur Befürchtung weiterer gravierender Straftaten geben. 

Insbesondere hat der Strafvollzug nicht dazu beigetragen, diese vom Aufent-

halt des Klägers ausgehende erhebliche Gefahr für Leib und Leben Anderer 

zu senken. So geht das Amtsgericht Ravensburg in seinem Beschluss vom 

22. Juni 2015, mit dem es die Aussetzung der Restjugendstrafe zur Bewäh-

rung ablehnt, nach persönlicher Anhörung des Antragstellers davon aus, die-

ser sich mit seiner Suchtproblematik - während des Vollzuges wurde der An-

tragsteller einmal positiv auf THC und Subutex getestet und ist damit nicht, 

wie die Beschwerde irrig behauptet, „im Strafvollzug nie durch … Drogenkon-
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sum aufgefallen“ - nur unzureichend auseinandergesetzt habe und die bei ihm 

bestehende Gewalt- und Aggressionsproblematik nicht hinreichend therapiert 

worden sei. Das Landgericht Ravensburg hat diese Entscheidung mit Be-

schluss vom 1. Juli 2015 bestätigt und betont, dass die Stellungnahme der 

JVA Ravensburg überdurchschnittlich negativ ausgefallen sei. Die Sicher-

heitsinteressen der Allgemeinheit stünden auch angesichts der unbehandelt 

im Raum stehenden Gewalt- und Suchtproblematik einer vorzeitigen Entlas-

sung klar entgegen. Diese Prognosen des Vollstreckungsgerichts haben sich 

auch noch während des weiteren Vollzugs als zutreffend erwiesen. So ist der 

Antragsteller am 12. September 2015 in der JVA Ravensburg gegenüber ei-

nem Vollzugsbeamten durch Drohung von Anwendung körperlicher Gewalt 

und durch ein unangepasstes, distanzloses Verhalten aufgefallen. Dies führte 

zu der Anordnung von zwei Tagen Arrest, dessen Vollzug auf Bewährung 

ausgesetzt worden ist. Selbst einen Monat vor der Vollverbüßung seiner Stra-

fe, am 17. November 2015, kann es beim Antragsteller zu einem gegen einen 

Mitgefangenen gerichteten aggressiven Verhalten. Er schlug dabei so heftig 

gegen eine Glastüre, dass diese zersprang und beleidigte den Mitgefangen 

u.a. als „Hurensohn“. Vor diesem Hintergrund erweist sich die Auffassung des 

Antragsgegner-Vertreters und des Verwaltungsgerichts, dass beim Antragstel-

ler eine bedeutende Wiederholungsgefahr vorliegt, als offenkundig richtig. 

Unerheblich ist, dass das sich beim Antragsteller zeigende aggressive, ge-

walttätige Verhalten nicht zu einer strafrechtlichen Verfolgung, sondern allein 

zu einer disziplinarischen Ahndung geführt hat. Denn für die Bejahung einer 

Wiederholungsgefahr bedarf es keiner weiteren strafrechtlichen Verurteilun-

gen, sondern der Bewertung der Gesamtpersönlichkeit, für die als ein wesent-

licher Gesichtspunkt das Verhalten während des Strafvollzugs heranzuziehen 

ist. 

 

Nicht durchzudringen vermag der Antragsteller mit seinem Vortrag in der Kla-

gebegründung, die Entscheidung der Strafvollstreckungsgerichte, die am 

Maßstab des § 88 JGG orientiert seien, bezögen sich auf die Gefahr der Be-

gehung jeglicher Straftaten, ohne dass es auf eine - zu erwartende - Tat-

schwere ankommen könne, deswegen sei auch nicht festgestellt, dass vom 

Antragsteller weitere schwere Gewalttaten zu erwarten seien. Denn sowohl 
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die begangene Tat als auch das Verhalten des Antragstellers im Strafvollzug 

lassen keinen ernstlichen Zweifel daran bestehen, dass er - weiterhin - Ge-

walt auch gegen Personen als Lösung von tatsächlichen oder von ihm ange-

nommenen Konflikten, seien sie auch noch so unbedeutend, ansieht. Im Übri-

gen ist auch bei einer Entscheidung nach § 88 Abs. 1 JGG das Restrisiko 

möglicherweise doch drohender Straftaten zu bewerten, wobei bei der Frage, 

ob dieses vertretbar oder unvertretbar ist, die Bedeutung und Wertigkeit des 

gefährdeten Rechtsguts zentral ist. Je höherwertiger das gefährdete Rechts-

gut, umso geringer muss das Risiko eines Rückfalls sein, um den Sicherheits-

interessen der Allgemeinheit im Sinne des § 88 Abs. 1 JGG den Vorzug zu 

geben (OLG Karlsruhe, Beschluss vom 24.07.2006 - 3 Ws 213/06 -, StV 2007, 

12). Daher bezieht sich die Prognose in den Beschlüssen des Amts- und des 

Landgerichts Ravensburg nicht auf das Risiko der Begehung von Bagatell-

straftaten durch den Antragsteller. 

 

Soweit der Antragsteller - mit der Klagebegründung - geltend macht, dass vie-

les dafür spreche, dass sein Reifeprozess noch nicht abgeschlossen sei und 

sein jugendspezifisches Aggressionsverhalten sich auch ohne besondere 

Therapie bessern könne und diese deshalb nicht die einzige Möglichkeit sei, 

sein Leben künftig besser in den Griff zu bekommen, zeigt dies nicht auf, 

dass die Gefahrenprognose im angegriffenen Bescheid zu seinen Lasten feh-

lerhaft sein könnte. Denn letztlich räumt er damit ein derzeit bestehendes ho-

hes Aggressionspotential ein. Hingegen ist der Umstand, dass der Antragstel-

ler, wie in der Klagebegründung formuliert - „…zu der Auffassung gelangt ist, 

dass er für sich keine Wiederholungsgefahr mehr sieht und deshalb keine So-

zialtherapie braucht…“, ein neuerlicher deutlicher Beleg dafür, dass der An-

tragsteller die Tat und ihren Ursprung nicht aufzuarbeiten willens ist, so dass 

die in der Tat zum Ausdruck gebrachte erhebliche Gefährlichkeit weiterhin 

fortbesteht. Im Übrigen vermag der Senat in dem begangenen versuchten 

Totschlag kein jugendspezifisches Aggressionsverhalten zu erkennen. 

 

Entgegen dem Beschwerdevorbringen bedürfen die Verwaltungsgerichte im 

Falle des Antragstellers keines Sachverständigen, um die Frage der vom Auf-

enthalt des Klägers ausgehenden Gefährdung der öffentlichen Sicherheit hin-
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reichend festzustellen. In der höchstrichterlichen Rechtsprechung ist nämlich 

geklärt, dass bei der gerichtlichen Überprüfung der Ausweisung eines strafge-

richtlich verurteilten Ausländers hinsichtlich der gebotenen Gefahrenprognose 

nicht allein auf das Strafurteil und die diesem zugrunde liegende Straftat, 

sondern auf die Gesamtpersönlichkeit abzustellen ist und dabei auch nach-

trägliche Entwicklungen einzubeziehen sind. Bei dieser Prognoseentschei-

dung bewegt sich das Gericht regelmäßig in Lebens- und Erkenntnisberei-

chen, die dem Richter allgemein zugänglich sind. Der Hinzuziehung eines 

Sachverständigen bedarf es nur ausnahmsweise, wenn die Prognose auf-

grund besonderer Umstände - etwa bei der Beurteilung psychischer Erkran-

kungen - nicht ohne spezielle, dem Gericht nicht zur Verfügung stehende 

fachliche Kenntnisse erstellt werden kann (BVerwG, Urteil vom 04.10.2012     

- 1 C 13.11 -, BVerwGE 144, 230, Rn. 12 und Beschluss vom 11.09.2015       

- 1 B 39.15 - InfAuslR 2016, 1, Rn. 12). 

 

(4) (a) § 53 Abs. 1 AufenthG verlangt davon ausgehend ein Überwiegen des 

Interesses an der Ausreise, das unter Berücksichtigung aller Umstände des 

Einzelfalles im Rahmen einer umfassenden Verhältnismäßigkeitsprüfung fest-

zustellen ist, wobei in die hierbei vorzunehmende Abwägung des Interesses 

an der Ausreise mit dem Bleibeinteresse die in § 53 Abs. 2 AufenthG nieder-

gelegten Umstände in wertender Gesamtbetrachtung einzubeziehen sind. 

Diese sind, nach den Umständen des Einzelfalles, insbesondere die Dauer 

des Aufenthalts des Ausländers, seine persönlichen, wirtschaftlichen und 

sonstigen Bindungen im Bundesgebiet und im Herkunftsstaat oder in einem 

anderen zur Aufnahme bereiten Staat, die Folgen der Ausweisung für Fami-

lienangehörige und Lebenspartner, sowie - in der seit dem 17. März 2016 gel-

tenden Fassung - die Tatsache, ob sich der Ausländer rechtstreu verhalten 

hat, wobei die in Absatz 2 aufgezählten Umstände weder abschließend zu 

verstehen sind, noch nur zu Gunsten des Ausländers ausfallen müssen. Zu-

dem sind stets die grund- und konventionsrechtliche Stellung des Ausländers 

und seiner Familie und die sich daraus ergebenden Gewichtungen in den 

Blick zu nehmen. Umstände im Sinne des § 53 Abs. 2 AufenthG prägen den 

Einzelfall insoweit, als sie über die den vertypten Interessen zugrunde liegen-

den Wertungen hinausgehen, diese unterschreiten oder ihnen entgegenste-
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hen. Insbesondere ist hier der Frage nachzugehen, ob und in welchem Maße 

die konkreten Umstände des Einzelfalles signifikant von vertypten gesetzli-

chen Wertungen abweichen. Sind im konkreten Fall keine Gründe von erheb-

lichem Gewicht - etwa auch solche rechtlicher Art - ersichtlich, die den ge-

setzlichen Wertungen der §§ 54, 55 AufenthG entgegenstehen, wird regelmä-

ßig kein Anlass bestehen, diese Wertungen einzelfallbezogen zu korrigieren. 

 

Eine schematische und alleine den gesetzlichen Typisierungen und Gewich-

tungen verhaftete Betrachtungsweise, die einer umfassenden Bewertung der 

den Fall prägenden Umstände, jeweils entsprechend deren konkreten Ge-

wicht, zuwiderlaufen würde, verbietet sich ebenso (BVerfG, Beschluss vom 

10.05.2007 - 2 BvR 304/07 -, NVwZ 2007, 946) wie eine „mathematische“ 

Abwägung im Sinne eines bloßen Abzählens von Umständen, die das Aus-

weisungsinteresse einerseits und das Bleibeinteresse andererseits begründen 

(Bauer, a. a. O., § 53 AufenthG, Rn. 51). 

 

(b) Bei der erforderlichen Abwägung der Interessen an der Ausreise mit den 

Interessen am weiteren Verbleib des Antragstellers im Bundesgebiet ist zu 

seinen Gunsten insbesondere in den Blick zu nehmen, dass er seit seiner 

Geburt in der Bundesrepublik Deutschland lebt, hier seine Schul- und Berufs-

ausbildung absolviert hat, dass seine Eltern und Geschwister im Bundesge-

biet leben und sein Bleibeinteresse schon allein aufgrund der gesetzgeberi-

schen Wertung in § 55 Abs. 1 Nr. 1 AufenthG besonders schwer wiegt. Weiter 

ist im Verfahren des vorläufigen Rechtsschutzes zu seinen Gunsten zu unter-

stellen, dass sein Vortrag, in der Türkei lebten keine Verwandten ersten bis 

dritten Grades, zutreffend ist und die Ausweisung auch deshalb eine erhebli-

chen Eingriff in sein Recht auf Achtung seines Privat- und Familienlebens 

(Art. 8 Abs. 1 EMRK, Art. 7 GRCh) darstellt. Dabei ist auch zu berücksichti-

gen, dass er nach der Entlassung aus der Strafhaft zwischenzeitlich wieder in 

die elterliche Wohnung eingezogen und mit seinen Eltern in familiärer Le-

bensgemeinschaft lebt. 

 

Der Senat glaubt dem Antragsteller nicht, dass er nur rudimentäre Kenntnisse 

der türkischen Sprache haben will. Das Landgericht hat in seinem Strafurteil 
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nämlich aufgrund der Angaben des Antragstellers in der Hauptverhandlung 

festgestellt, dass in seiner Familie deutsch und türkisch gesprochen werde. 

Es kann dahinstehen, ob er die türkische Schriftsprache tatsächlich nicht be-

herrscht, wie er behauptet. Da er alphabetisiert ist und er hinreichende 

Kenntnisse der gesprochenen türkischen Sprache besitzen dürfte, spricht 

nichts dagegen, sich in kürzerer Zeit auch die Schriftsprache anzueignen.  

 

(c) Zu Lasten des Antragstellers ist bereits die abstrakte Schwere des began-

genen Verbrechens, das zum Entstehen des Ausweisungsinteresses nach 

§ 54 Abs. 1 Nr. 1 oder Nr. 1a AufenthG geführt hat, zu berücksichtigen. Ne-

ben der oben bereits festgestellten besonders hohen Wiederholungsgefahr, 

die sich auch während des gesamten Strafvollzugs immer wieder bestätigte 

und die zwischenzeitlich auch nicht durch die Teilnahme an einer Therapie 

gesenkt worden ist, muss zu Lasten des Antragstellers auch die fehlende Be-

reitschaft und / oder Fähigkeit zur Rechtstreue (zur Problematik dieses Tat-

bestandsmerkmals: Bauer/Beichel-Benedetti, NVwZ 2016, 416 <420>) be-

rücksichtigt werden.  

 

Der Antragsteller ist bereits als Jugendlicher im Alter von 15 Jahren sieben 

tatmehrheitlicher Vergehen des gemeinschaftlichen Diebstahls im besonders 

schweren Fall, davon in drei Fällen als Versuch schuldig gesprochen worden. 

Er hatte eine Arbeitsauflage von 70 Stunden abzuleisten. Auch im Strafvoll-

zug verstieß er wiederholt gegen die Hausordnung und verhielt sich trotz wie-

derholter disziplinarischer Ahndungen distanzlos und beachtete Regeln nicht. 

Auch insoweit verhielt er sich nicht rechtstreu im Sinne des § 53 Abs. 2 Auf-

enthG. Eine neue, eigenständige Bedeutung kommt diesem zum 17.03.2016 

ausdrücklich eingeführten Abwägungskriterium aber nicht zu. Diese Umstände 

waren auch zuvor bei der erforderlichen Verhältnismäßigkeitsprüfung zu be-

werten und zu berücksichtigen und sind insbesondere auch im Rahmen der 

Gefahrenprognose auch vor der Gesetzesänderung von erheblicher Bedeu-

tung gewesen. 

 

(d) Das Ergebnis der gesetzlich geforderten Gesamtabwägung ist hier ein 

deutliches Überwiegen des - öffentlichen - Interesses an der Ausreise gegen-



- 16 - 

über den bestehenden, besonders schwerwiegenden Bleibeinteressen. Die 

hohe Gefahr der Begehung von Gewaltstraftaten durch den Antragsteller ist 

auch mit Blick auf seine Bindungen an das Bundesgebiet und seine im Fakti-

schen nur lose Bindung an die Türkei nicht hinzunehmen, die Ausweisung er-

weist sich trotz der erheblichen Eingriffe in den Rechtskreis des Antragstel-

lers als verhältnismäßig. 

 

Der mit der Ausweisung verbundene Eingriff in das Recht auf Achtung des 

Privatlebens aus Art. 8 Abs. 1 EMRK ist gemessen an den vom Europäischen 

Gerichtshof für Menschenrechte aufgestellten Anforderungen (zu den Krite-

rien siehe  insbesondere EGMR, Urteile vom 18.10.2006 - 46410/99 <Üner> -, 

NVwZ 2007, 1279 und vom 02.08.2001 - 54273/00 <Boultif> -, InfAuslR 2001, 

476 -; ausführlich auch: Bauer, in: Bergmann/Dienelt, Ausländerrecht, 11. 

Aufl., 2016, Vorb §§ 53-56 AufenthG, Rn. 95 ff. und Mayer, VerwArch 2010, 

482 <530 ff.>, m.w.N.) mit Blick auf die erheblichen vom Aufenthalt des Klä-

gers ausgehenden Gefahren für Leben und die körperliche Unversehrtheit an-

derer gerechtfertigt.  

 

Dies gilt auch hinsichtlich Art. 2 Abs. 1 i.V.m. Art. 1 Abs. 1 GG. Nach der 

Rechtsprechung des Bundesverfassungsgerichts ergibt sich bei langjährigem 

rechtmäßigen Inlandsaufenthalt aus Gründen der Verhältnismäßigkeit, dass 

die Dauer des Aufenthalts im Bundesgebiet, die Integration in die deutsche 

Gesellschaft, auch soweit sie keinen familiären Bezug hat, und das Fehlen 

tatsächlicher Bindungen an den Staat seiner Staatsangehörigkeit bei einer 

Ausweisung angemessen zu gewichten sind (BVerfG, Beschluss vom 

10.08.2007 - 2 BvR 535/06 -, NVwZ 2007, 1300). Diesen Beziehungen kommt 

bei fortschreitender Dauer des Aufenthalts wachsende Bedeutung zu (BVerfG, 

Beschluss vom 10.05.2007 - 2 BvR 304/07 -, NVwZ 2007, 946; Thym, EuGRZ 

2006, 541 <544>; Hoppe, ZAR 2006, 125 <130>; Hofmann, in: Kluth/Heusch, 

BeckOK AuslR, Art. 8 EMRK, Stand: 01.11.2015, Rn. 20 ff.; Beichel-

Benedetti, in: Huber, AufenthG, 1. Aufl., 2010, Vorb §§ 53-56 AufenthG, Rn. 

14 ff.). Daraus folgt auch für Ausweisungen von Ausländern, die über keine 

schützenswerten familiären Bindungen im Sinne von Art. 6 GG verfügen, eine 

Verpflichtung zur einzelfallbezogenen Abwägung unter angemessener Be-
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rücksichtigung dieser das Recht auf Privatleben konstituierenden Bindungen. 

Fehlen Bindungen an den Herkunftsstaat, kann sich daraus eine Unverhält-

nismäßigkeit der Ausweisung - selbst bei langjährigen Freiheitsstrafen und 

zahlreichen Verurteilungen - ergeben (vgl. die Nachweise bei Mayer, a.a.O.). 

Andererseits folgt aus fehlenden Bindungen an den Herkunftsstaat aber nicht, 

dass eine Ausweisung sich deshalb stets als unverhältnismäßig erweisen 

würde. Dem Antragsteller kann es zugemutet werden, neue Bindungen und 

Beziehungen in der Türkei aufzubauen und sie dort mit Leben zu erfüllen. 

Dies gilt insbesondere wegen der festgestellten, außergewöhnlich hohen 

Wiederholungsgefahr. Weiter wesentlich für dieses klare Abwägungsergebnis 

dürfte auch sein, dass keine Familienangehörigen auf die Anwesenheit des 

Antragstellers im Bundesgebiet angewiesen sind. Es spricht auch nichts da-

für, dass sein Einzug in den elterlichen Haushalt und die Aufnahme einer Er-

werbstätigkeit sich unmittelbar günstig auf das vorhandene Aggressionspo-

tential des Antragstellers auswirken könnten, nachdem er dessen Ursachen 

bislang nicht hinreichend bekämpft hat. 

 

(5) Die verfügte Ausweisung des Antragstellers genügt auch den Anforderun-

gen des § 53 Abs. 3 Var. 4 AufenthG. Nach dieser Vorschrift darf ein Auslän-

der, dem nach dem Assoziationsabkommen EWG/Türkei ein Aufenthaltsrecht 

zusteht, nur ausgewiesen werden, wenn das persönliche Verhalten des Be-

troffenen gegenwärtig eine schwerwiegende Gefahr für die öffentliche Sicher-

heit und Ordnung darstellt, die ein Grundinteresse der Gesellschaft berührt 

und die Ausweisung für die Wahrung dieses Interesses unerlässlich ist.  

 

(a) Dem Antragsteller kommt als in Deutschland geborenen Sohn eines hier 

abhängig beschäftigten türkischen Staatsangehörigen freien Zugang zu jeder 

von ihm gewählten Beschäftigung im Lohn- und Gehaltsverhältnis zu im Sinne 

des Art. 7 Satz 1 2. Spiegelstrich ARB 1/80 (siehe zum „Nachzug“ im Sinne 

des Art. 7 Satz 1 ARB 1/80 durch Geburt: EuGH, Urteil vom 11.11.2004 - C-

467/02 <Cetinkaya> -, InfAuslR 2005, 13 Rn. 26). Da sein Vater mehr als drei 

Jahre ordnungsgemäß im Bundesgebiet beschäftigt war und der Antragsteller 

in Deutschland seine Berufsausbildung zum Teilezurichter abgeschlossen hat, 

darf er sich auf jedes Stellenangebot bewerben (Art. 7 Satz 2 ARB 1/80). 
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(b) Die Vorgaben des § 53 Abs. 3 AufenthG sind in ihrer Reichweite vor dem 

Hintergrund der jeweils unionsrechtlich privilegierten Personengruppe auto-

nom unionsrechtlich und insbesondere bereichsspezifisch eigenständig aus-

zulegen, was sich auch aus der Gesetzesbegründung ergibt (VGH Bad.-

Württ., Urteil vom 13.01.2016 - 11 S 889/15 -, juris, Rn. 123; Bauer, in: Berg-

mann/Dienelt, AuslR, 11. Aufl. 2016, § 53 AufenthG, Rn. 54). Der unions-

rechtliche Bezugsrahmen für Art. 14 ARB 1/80 ist dabei nach der Rechtspre-

chung des Gerichtshofs der Europäischen Union Art. 12 der Richtlinie 

2003/109/EG des Rates vom 25. November 2003 betreffend die Rechtsstel-

lung der langfristig aufenthaltsberechtigten Drittstaatsangehörigen (ABl. 2004, 

L 16, S. 44). Danach ist eine Ausweisung aus Gründen der öffentlichen Ord-

nung - im Sinne des Unionsrechts - mit Art. 14 ARB 1/80 zu vereinbaren, so-

fern das persönliche Verhalten des Betroffenen gegenwärtig eine tatsächliche 

und schwere Gefahr für ein Grundinteresse der Gesellschaft darstellt und die 

Maßnahme für die Wahrung dieses Interesses unerlässlich ist (EuGH, Urteil 

vom 08.12.2011 - C-371/08  <Ziebell> -, NVwZ 2012, 422, Rn. 86). 

 

(c) Auch gemessen an diesen Maßstäben erweist sich die gegen den Antrag-

steller verfügte Ausweisung als rechtmäßig. Angesichts der hohen Gefahr für 

Leib und Leben anderer, die durch den Aufenthalt des Antragstellers im Bun-

desgebiet ausgeht (siehe oben), ist auch eine tatsächliche und schwere Ge-

fahr für ein Grundinteresse der Gesellschaft festzustellen, denn die Gefahr 

von Kapitalverbrechen, noch dazu bei einer gleichsam willkürlichen Auswahl 

der potentiellen Opfer, bedroht die Ruhe und die physische Sicherheit der Be-

völkerung insgesamt und damit sogar die öffentliche Sicherheit im unions-

rechtlichen Sinne (vgl. EuGH, Urteil vom 23.11.2010 - C-145/09 - <Tsakouri-

dis>, NVwZ 2011, 221, Rn. 47). Die Maßnahme erweist sich auch am Maß-

stab des Art. 14 ARB 1/80 gemessen als verhältnismäßig und damit unerläss-

lich (siehe zum Begriff der Unerlässlichkeit als Umschreibung des Grundsat-

zes der Verhältnismäßigkeit: Dienelt, in: Bergmann/Dienelt, AuslR, 11. Aufl. 

2016, Art. 14 ARB 1/80 Rn. 42). Hier gilt angesichts der erheblichen vom An-

tragsteller ausgehenden Gefahren nichts anderes als oben zu § 53 Abs. 2 

AufenthG bereits ausgeführt.  
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bb) Das von der Ausweisung ausgelöste Einreise- und Aufenthaltsverbot 

(§ 11 Abs. 1 AufenthG) ist entsprechend den Vorgaben des § 11 Abs. 2 Sätze 

1 bis 4 AufenthG mit dem angegriffenen Bescheid befristet worden. Nach der 

Rechtsprechung des beschließenden Senats handelt es sich bei der Befris-

tungsentscheidung - entgegen dem Wortlaut des § 11 Abs. 3 Satz 1 AufenthG 

- weiterhin um eine gebundene, gerichtlich vollständig überprüfbare Entschei-

dung (VGH Bad.-Württ., Urteil vom 09.12.2015 - 11 S 1857/15 -, juris Rn. 25). 

Daraus folgt, dass mit rechtskräftigem Abschluss des Klageverfahrens gesi-

chert eine Entscheidung zur Dauer des Einreise- und Aufenthaltsverbots be-

steht und nicht - wie bei der Annahme eine Ermessensentscheidung über die 

Dauer der Befristung - die Folge einer aufzuhebenden weil ermessensfehler-

haften Befristungsentscheidung eine im Zeitpunkt der gerichtlichen Entschei-

dung fehlende Befristung des Einreise- und Aufenthaltsverbots mit der Folge 

der Rechtswidrigkeit der Ausweisung selbst sein kann (siehe zum - aus-

nahmsweisen - Rechtmäßigkeitszusammenhang von Ausweisung und Befris-

tungsentscheidung etwa: EGMR, Urteil vom 27.10.2005 - 32231/02 <Keles> -, 

InfAuslR 2006, 3). Deshalb hängt die Rechtmäßigkeit einer Ausweisung nicht 

von der rechtmäßigen Bestimmung der Länge der Befristung des Einreise- 

und Aufenthaltsverbots ab. Es bedarf im Verfahren des vorläufigen Rechts-

schutzes daher keiner inzidenten Überprüfung der Länge der Befristung.  

 

b) Auch die verfügte Abschiebungsandrohung - nebst der Ausreisefristsetzung 

nach Haftentlassung - ist rechtmäßig. Ermächtigungsgrundlage für die Ab-

schiebungsandrohung ist § 59 Abs. 1 Satz 1 AufenthG. Die dem Antragsteller 

eingeräumte Ausreisefrist von zwei Wochen nach Haftentlassung ist ange-

sichts des gesetzlich vorgegebenen Rahmens von sieben bis dreißig Tagen 

ermessensfehlerfrei bestimmt worden. Insbesondere ist die tragende Erwä-

gung im angegriffenen Bescheid für die Unterschreitung der Regelhöchstfrist, 

dass zu berücksichtigen sei, dass der Antragsteller weder ein Arbeitsverhält-

nis noch Wohnraum kündigen müsse, nicht zu beanstanden (vgl. § 114 Satz 1 

VwGO). 
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c) Entgegen der Auffassung der Beschwerde ist die - wenn auch nicht mit ei-

ner ausdrücklichen Begründung untermauerte - Auffassung des Verwaltungs-

gerichts, es bestehe ein besonderes Vollzugsinteresse, dass die Vollziehung 

der Ausweisung und der daraus resultierenden Ausreisepflicht schon vor 

rechtskräftigem Abschluss des Klageverfahrens erfolgt, zutreffend. 

 

aa) Im Verfahren nach § 80 Abs. 5 VwGO ist immer auch zu prüfen, ob über-

wiegende öffentliche Belange dafür streiten, den Rechtsschutzanspruch des 

Betroffenen einstweilen zurückzustellen, um unaufschiebbare Maßnahmen im 

Interesse des allgemeinen Wohls rechtzeitig in die Wege zu leiten. Der 

Rechtsschutzanspruch des Betroffenen ist dabei umso stärker und darf umso 

weniger zurückstehen, je schwerwiegender die ihm auferlegte Belastung ist 

und je mehr die Maßnahme der Verwaltung Unabänderliches bewirkt. Das gilt 

unabhängig davon, ob der Sofortvollzug eines Verwaltungsakts einer gesetz-

lichen (vgl. § 80 Abs. 2 Satz 1 Nr. 1-3 oder Satz 2 VwGO) oder einer behörd-

lichen Anordnung (vgl. § 80 Abs. 2 Satz 1 Nr. 4 VwGO) entspringt (BVerfG, 

Beschluss vom 21.03.1985 - 2 BvR 1642/83 -, BVerfGE 69, 220 < 228 f.>; 

BVerfG (K), Beschluss vom 11.05.2007 - 2 BvR 2483/06 -, BVerfGK 11, 179 ). 

Die hohe Wahrscheinlichkeit, dass das Hauptsacheverfahren zum Nachteil 

des Betroffenen ausgehen wird, reicht - auch bei gesetzlich angeordnetem 

Sofortvollzug - nicht aus, um die Umsetzung der Maßnahme vor der endgülti-

gen Klärung ihrer Rechtmäßigkeit im Hauptsacheverfahren zu rechtfertigen. 

So bedürfen Maßnahmen zur Aufenthaltsbeendigung von Ausländern eine 

besondere Rechtfertigung, die von einer Gesamtwürdigung der Umstände des 

Einzelfalls und eine Gefährdungsprognose bezogen auf den Zeitraum zwi-

schen beabsichtigtem Vollzug und Rechtskraft der Entscheidung im Haupt-

sacheverfahren erfordert (BVerfG (K), Beschluss vom 24.08.2011 - 1 BvR 

1611/11 -, NVwZ 2012, 104 <105>; VGH Bad.-Württ, Beschlüsse vom 

17.12.2015 - 8 S 2187/15 -, juris, Rn. 18 und vom 16.06.2011 - 11 S    

1305/11 -, InfAuslR 2011, 349). 

 

bb) Gemessen an diesen Maßstäben liegt das geforderte besondere Vollzugs-

interesse vor. Der Antragsteller ist bis zu seiner Entlassung nach der voll-

ständigen Verbüßung seiner Jugendstrafe immer wieder durch Distanz- und 
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Disziplinlosigkeit im Vollzug aufgefallen. Noch im November 2015 hat er im 

Rahmen eines Streits mit einem Mitgefangenen eine Glasscheibe mit der 

Faust zerschlagen. Der damit zum Ausdruck kommende, weiterhin vom An-

tragsteller nicht kontrollierte Hang zur Gewalttätigkeit rechtfertigt die Progno-

se, dass von ihm bis zum rechtskräftigen Abschluss des Klageverfahrens eine 

Gefahr für die öffentliche Sicherheit ausgeht, die sich im diesem Zeitraum 

auch realisieren kann. Dies gilt umso mehr, als der Antragsteller bei der der 

Ausweisung zugrunde liegenden Tat aus nichtigem Anlass handelte. 

 

Entgegen der Auffassung der Beschwerde ist der Anspruch des Antragsteller 

auf rechtliches Gehör nach Art. 103 Abs. 1 GG durch den Sofortvollzug nicht 

berührt. Zum einen ist er durch seinen Prozessbevollmächtigten vertreten. 

Auch kann er sich selbst schriftlich gegenüber dem Verwaltungsgericht äu-

ßern. Soweit eine Teilnahme an einer etwaigen mündlichen Verhandlung des 

Verwaltungsgerichts über seine Ausweisung erforderlich sein sollte, kommt 

die Erteilung einer Betretenserlaubnis nach § 11 Abs. 8 Satz 1 AufenthG in 

Betracht (vgl. ThürOVG, Beschluss vom 02.12.2014 - 3 EO 757/14 - InfAuslR 

2015, 141). 

 

d) Andere Gründe, die es gebieten würden, trotz nicht bestehender Erfolg-

saussichten der Klage und trotz eines bestehenden besonderen Vollzugsinte-

resses dennoch den Suspensivinteressen des Antragstellers den Vorrang ein-

zuräumen, gibt es für den Senat nicht.  

 

3. Die Kostenentscheidung folgt aus § 154 Abs. 2 VwGO, die Streitwertfest-

setzung aus §§ 47 Abs. 1 Satz 1, 52 Abs. 2, 53 Abs. 2 Nr. 2 GKG. 

 

Dieser Beschluss ist unanfechtbar. 

 

Funke-Kaiser                       Dr. Beichel-Benedetti                   Dr. Hoppe 
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